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Grundlagen zur Anordnung eines 
Verfahrens: Rechtliche Grundlagen

� Information und frühzeitige Bürgerbeteiligung nach      
§ 5 Abs. 1 FlurbG

� Unterrichtung und Anhörung nach 
§ 5 Abs. 2 u. 3 FlurbG

- Rechtliche Grundlagen
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Grundsätzliche Einteilung des Verfahrens-
ablaufes

� Startphase – vor Anordnung des Verfahrens

� Umsetzungsphase – nach Anordnung des Verfahrens

- Rechtliche Grundlagen
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§ 5 Abs. 1 FlurbG:

� Vor der Anordnung der Flurbereinigung sind die 
voraussichtlich beteiligten Grundstückseigentümer in 
geeigneter Weise eingehend über das geplante 
Flurbereinigungsverfahren einschließlich der 
voraussichtlich entstehenden Kosten aufzuklären

- Rechtliche Grundlagen
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§ 5 Abs. 2 und 3 FlurbG:

(2) Die landwirtschaftliche Berufsvertretung, die 
zuständige Landesplanungsbehörde, die Gemeinde 
… sowie … zu bestimmenden Organisationen und 
Behörden sollen gehört werden.

(3) Die Behörden … , sowie andere Körperschaften des 
öffentlichen Rechts sollen über das geplante 
Flurbereinigungsverfahren unterrichtet werden; sie 
haben der Flurbereinigungsbehörde unverzüglich 
mitzuteilen, ob und welche das voraussichtliche 
Flurbereinigungsgebiet berührenden Planungen 
beabsichtigt sind oder bereits feststehen.

- Rechtliche Grundlagen
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� Durch diese Anhörung wird sichergestellt, dass das 
ALE frühzeitig von anderen Planungen und 
Planungsabsichten und weiteren für die Anordnung 
relevanten Tatsachen ( z.B. für die Abgrenzung des 
Verfahrensgebiets) Kenntnis erhält.

� Andere Planungsträger werden über das Verfahren 
unterrichtet und können beabsichtigte Vorhaben in 
das Verfahren einbringen.

- Rechtliche Grundlagen
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- Gebietsabgrenzung
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- Ablauf einer Flurneuordnung

Anordnung des Verfahrens

� Teilnehmergemeinschaft entsteht

� Teilnehmergemeinschaft (TG) wählt 

aus ihren Reihen einen Vorstand

� Vorstand führt die Geschäfte 

(Planung und Ausführung der 

Maßnahmen)
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Mitglieder des Vorstands:

� gewählte Mitglieder

� bestellte Mitglieder

Gemeindevertreter in Dorferneuerungen

Sachverständige für Wertermittlung nach 
Art. 8 S. 2 AGFlurbG

Verstärkung nach Art. 4 Abs. 6 AGFlurbG

� Vorsitzende(r)

- Ablauf einer Flurneuordnung
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- Bürgermitwirkung

mit dem Bürger

vor Ort planen und….
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- Bürgermitwirkung

… dann gemeinsam umsetzen
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- Ablauf einer Flurneuordnung

Wege- und 
Gewässerplan Wegebau
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- Ablauf einer Flurneuordnung

Wertermittlung Aufmessung
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§ 44 Abs. 1 FlurbG:

Jeder Teilnehmer ist für seine 

Grundstücke 

mit Land von gleichem Wert 

abzufinden

- Ablauf einer Flurneuordnung
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- Ablauf einer Flurneuordnung

Flächen- und 
Wertberechnung Wunschtermin
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- Ablauf einer Flurneuordnung

Neueinteilung 
der Grundstücke

Absteckung und 
Abmarkung



����������

�

Seite 17Aufklärungsversammlung „Lichtenau III“

Amt für Ländliche Entwicklung Oberbayern · BD Hans Hiebl

- Ablauf einer Flurneuordnung

Ausführungsanordnung Schlussfeststellung
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� Verfahrenskosten

Die persönlichen und sächlichen Kosten der 
Behördenorganisation trägt das Land

� Ausführungskosten

Die zur Ausführung der Flurbereinigung 
erforderlichen Aufwendungen fallen der 
Teilnehmergemeinschaft zu Last 

Die TG erhält hierfür Zuschüsse

- Kosten
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� Der Kostenanteil der Teilnehmer am Verfahren 
(Eigenleistung) errechnet sich nach der 
landwirtschaftlichen Vergleichszahl (LVZ)

� Für Lichtenau (Gemeinde Weichering):

LVZ 37,4

Eigenleistung 28,7 %

Eigenleistung 20,0 %   (abzgl. Bonus LAG 8,7 %)

Fördersatz 80,0 %

- Kosten
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� Anordnung des Verfahrens im Herbst 2018

� Vorstandswahl im Winter 2018/2019

� Aufstellung der Wegeplanung 2019

� Ausbau der Wege 2020

� Aufmessung und Abmarkung 2021

� Wertermittlung mit auswärtigen Sachverständigen 2021

� Wunschtermin 2021

� Neuverteilung der Flächen 2022

� Ausführungsanordnung 2025

- Geplanter Zeitablauf



����������

��

Seite 21Aufklärungsversammlung „Lichtenau III“

Amt für Ländliche Entwicklung Oberbayern · BD Hans Hiebl

Danke für Ihr Interesse 
und Ihre 

Aufmerksamkeit


